
   

 

Die Fasnacht kann nicht 
abgesagt werden 



Absage  -   warum ? 
 

Unserem gemeinsamen Verständnis nach 
ist Fasnacht als Zeit zwischen Dreikönig und 
Aschermittwoch – als Herrenfasnacht oder 
als Bauernfasnacht – in der Woche nach 
Aschermittwoch beginnend eine eigene, 
besondere Jahreszeit, in der wir fasnächt-
liches Brauchtum in verschiedenen Formen 
leben und pflegen. Sie kann als solche gar 
nicht abgesagt werden  -  wie Weihnachten und 
Ostern 



Corona-Schutz  
Bisherige Empfehlungen HEFARI: 

 

• Neue Vorgaben, Weisungen des BAG / Kantone 
• Finanzhilfe für die Vereine  
• Erlass der SUISA-Gebühren bei Ausfall von 

Veranstaltungen  
• Schutzkonzept für Probebetrieb/Auftritte von 

Guggenmusiken  
• Massnahmen-Schutzkonzept für 

Probebetrieb/Auftritte von Guggenmusiken  
• Merkblätter und Flyer für Schutzkonzept  
• Momentane Standort-Bestimmung in Bezug der 

Corona-Krise  



Situation heute - 1 

• Ab dem 1. Oktober 2020 wird die 1000er-
Regel aufgehoben  -  Auflagen weiterhin 

• BR lockert, bleibt aber vage  -  Verantwortung 
wird an die Kantone übertragen 

• Jede Grossveranstaltung wird  bewilligungs-
pflichtig durch Kantone 

• Differenzierte Regeln zu unterschiedlichen 
Risiken  -  Ausarbeitung durch Kantone / 
Gemeinden / Polizei 



Situation heute - 2 

Grundsatz-Vorschriften BR – 2.9.2020 
Veranstaltungen sind erlaubt, wenn es die 

epidemiologische Lage im Kanton erlaubt  

Das Contact-Tracing innerhalb des Kantons 
muss gewährleistet sein  

Die Veranstalter müssen ein Schutzkonzept 
mit Risikoanalyse beim Kanton einreichen  

 



Situation heute - 3 

Vorteile für uns: 
 Kantone und deren Ämter kennen uns 

 Kantone delegieren die Ausarbeitung und 
Kontrolle von Schutzkonzepten an die 
Gemeinden 

 Die Gemeinden sind interessiert an Veran-
staltungen 

 Die Gemeinden kennen DICH 

 



Situation heute - 4 

Wir empfehlen: 
Zusammenschluss der Vereine pro 

Gemeinde 
Gemeinsame Eingabe der Veranstaltungen 

an die Gemeinde 
Gemeinsame Eingabe des allfälligen 

Schutzkonzeptes an den Kanton 
Bestimmung eines Verantwortlichen – d. h. 

Corona-Beauftragter 
 



Rechtliche Vorgaben 

Bund 
• Verordnung über Massnahmen in der 

besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-
Epidemie (Covid-19-Verordnungbesondere Lage) 
vom 19. Juni 2020 

Kanton 
• Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung 

der COVID-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung 
Bekämpfungsmassnahmen) durch Kantone erstellt  -  
siehe deren Website 



Definition Veranstaltung 
• zeitlich begrenzt 
• definierter Raum oder Perimeter 
• öffentlich oder privat 

 

Beispiele: Theateraufführungen, Konzerte, Sport-
wettkämpfe, Fasnachts-Umzüge, Fasnachtsball, 
Dorffeste, religiöse Feiern 
 

Kategorien:  
unter 100 Personen / 100 -1000Personen / über 
1000 Personen 



Vorschriften für Veranstaltungen  
(ab 1. Oktober 2020) 

Bis  100 Personen: 
• Schutzkonzept 
• Schutzmassnahmen (Abstand, Masken) oder 

Aufnahme der Kontaktdaten (wenn Massnahmen 
nicht möglich) 
 

Von  100 –1000 Personen: 
• Schutzkonzept 
• Einhaltung des erforderlichen Abstands oder 

Maskenpflicht 
 



Vorschriften für Veranstaltungen  
(ab 1. Oktober 2020) 

Über  1000 Personen: 
 

• Bewilligungspflicht durch Kantone 
• Sitzpflicht im Zuschauerbereich 
• Schutzkonzept basierend auf Risikoanalyse 

 

• Zusätzliche Vorgaben bei professionellen 
Wettkampfspielen 

• Möglichkeit des Widerrufs einer Bewilligung 
 

 

• Prüfung im Einzelfall: Anlass oder Veranstaltung 

 

 



Definition 

 

 



Zusammenfassung Fasnacht 
Veranstaltungen 
• Umzug, Ball, Eröffnung/Inthronisation 
• Restaurant mit Programm (z.B. Schnitzelbänke) 
• Gesperrte Strasse mit Fasn.betrieb, Einschellen, Chesslete 

 
Anlässe 
• Fasnachtsmarkt 
• Maskenauftritte 

 
Gastronomiebetriebe 
• Festzelt, Festhütte, Barzelt, Barwagen 
• Dekoriertes Restaurant 

 



Empfehlungen  - A 

Fasnacht mit Einschränkungen 
 

 Sachen planen, auch neu planen, die sicher 
durchzuführen sind  

 Möglichkeit bieten, die Fasnacht im Kleinen 
lebendig zu halten, wertvoll zu machen 

 Keine Fasnacht ist keine Lösung 
 Ihr seid die Träger unseres Kulturgutes 
 Nach dem wenn/dann-Prinzip weitere 

Möglichkeiten festlegen 



Empfehlungen  - B 

Absage / Verbot der Fasnacht 
 

 Entscheidungsbedingungen im Auge 
behalten  -  

 Einen weiteren Lockdown können wir uns 
nicht mehr leisten 

 Erwägung einer Fasnacht nur noch mit 
den «Grundelementen» 

 Besinnung auf den Ursprung 



Vorschriften Schutzkonzepte  1 

• Örtlichkeiten, Festplatz, Festzelt(e) 
• Schutz Besucher, Teilnehmer, Mitarbeiter 
• Werbung – Reduzierung der Besucherzahl 
• Einschränkung Getränke und Speisen 
• Ausgabe von Getränken und Speisen 
• Bestuhlung im Freien (Einschränkungen) 
• Wegeleitung Besucher und Ausgaben für 

Zugang und Ausgang 
 



Vorschriften Schutzkonzepte  2 

• Hinweistafeln «Maskenpflicht» und 
«Abstand halten» sowie «Desinfektion» 

• Erfassung und Registrierung der 
Besucher – ggf. SwissCovid-App 

• Hygienemassnahmen für Personal 
• Technische Massnahmen 
 Toilettenanlagen 
 Abtrennungen Ausgaben/Küche 

 



Vorschriften Schutzkonzepte  3 

Saal- / Festzelt-Veranstaltungen 
Bestuhlung Festbänke 
Abstand  -  Anzahl anwesende Personen 
Abstand  -  zu Musik / Guggen / Künstlern 
Bedienung 
Ausgabe Essen / Getränke 
Ein- und Ausgang-Markierung 
gemäss Gastro-Suisse-Konzept 

 



Vorschriften Schutzkonzepte  4 

• Umzugsordnung 
• Auftrittsordnung 
• Anordnung von Sektoren 
• Besuch auf eigene Verantwortung  ?? 
• Festwirtschaft:   gemäss Gastro-Suisse 
• Kantonale-/Gemeinde-Anordnungen 

berücksichtigen/abklären 
• Bewilligungsstelle:  Kanton bei > 1’000 P. 

 



Forderungen 
 

• Fasnacht ist auch ein Fest gegen die Obrigkeit 
• Passender Rahmen in dieser Zeit festlegen 
• «Heute» für Verbote und Absagen zu früh? 
• Fasnacht 2021 wird «anders» sein – wir über-

nehmen Verantwortung 
• Unsere soziale und gesellschaftliche Verant-

wortung werden wir übernehmen 
• Gegenseitig Zeichen setzen und Kulanz finden 
• Konsens / Goodwill miteinander finden 



Abklärungen laufen für: 

Verkauf von Masken 
 Ausarbeitung Konzept 
 Normal-Masken / FFP2-Masken   (als Eintritt) 

 

Sicherheits-Dienste 
 Contact-Tracing 
 eigenes Tracing-App 

 

Befreiung von SUISA-Gebühren bei Ausfall/Absage 
Umzug steht – Zuschauer geht !! 
 Welche Möglichkeiten bieten sich ??? 

 



Unser Verlangen 

 

Keine Fasnacht ist keine 
Alternative! 

 
Unsere Fasnacht ist Kultur 

 

 

 



Deine Fragen / Anliegen 

 

Herzlichen Dank für  
Euren Besuch und die Aufmerksamkeit 

 


